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Mehrwertsteuer  
Fiskalische und Soziale Nachhaltigkeit durch Vereinfachung 
 
 
 
Die Umsatzsteuer wird in der EU in Form der 
Mehrwertsteuer erhoben: Gewerbliche Um-
sätze bleiben durch das Verfahren des 
Vorsteuerabzugs steuerfrei; die Steuer entsteht 
de-facto nur beim Endverbraucher über den 
Preis. Die Mehrwertsteuer ist eine der ertrags-
stärksten und stabilsten Steuern. Das Auf-
kommen ist von 2004 bis 2008 deutlich 
gestiegen und lag im Jahr 2008 bei 178 Mrd. 
Euro. Die starke Zunahme in den Jahren ab 
2007 beruht auf einer Anhebung des (vollen) 
Steuersatzes von 16 % auf 19 %. Die Mehr-
wertsteuer ist eine „Gemeinschaftssteuer“ an 
der nicht nur Bund, Länder und Gemeinden 
partizipieren, sondern auch die Europäische 
Union. Die staatlichen Ebenen partizipieren 
dabei nach den folgenden Anteilen, 

 Bund  42,8 % 
 Länder  39,7 % 
 Gemeinden 13,6 % 
 EU    4,2 % 
 
wobei hier bereits berücksichtigt ist, dass die 
Gemeinden über die kommunalen Finanz-
ausgleichsysteme der Länder wiederum am 
Anteil des jeweiligen Landes partizipieren. Der 
direkte Anteil der Gemeinden, der in dem 
Anteil von 13,6 % enthalten ist, beträgt 2 %. 
Die Verteilung unter den Ländern erfolgt im 
Grundsatz nach Aufkommen, wobei ein Aus-
gleichsverfahren vorgeschaltet ist, da etwa die 
Einfuhrumsatzsteuer sehr ungleich anfällt. Bis 
hierhin sieht alles einfach und unproblematisch 
aus. 
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Die Problematik der Mehrwertsteuer liegt nun 
darin, dass es neben dem vollen Steuersatz von 
19 % den reduzierten Steuersatz von 7 %1 gibt 
und darüber hinaus Umsätze, die nach dem 
Umsatzsteuergesetz (UStG) von der Steuer 
befreit sind. Die nationalen Regelungen 
müssen mit den EU-Vorgaben der 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStSystRL) vereinbar sein. Hierin ist 
festgelegt, auf welche Leistungen die 
Mitgliedstaaten einen ermäßigten Steuersatz 
anwenden dürfen. Das Aufkommen aus dem 
ermäßigten Steuersatz liegt bei 6,9 % des 
Gesamtaufkommens2. Allerdings gehen durch 
die Festlegung des ermäßigten Satzes für 
zahlreiche Warenkategorien dem Fiskus in 
Deutschland fast 20 Mrd. Euro verloren, oder 
andersherum: Würden alle Umsätze zum 
vollen Satz versteuert, so läge das Aufkommen 
um 20 Mrd. Euro3 höher als heute. Diese 
Tatsache führt dazu, dass sich die Diskussion 
um die „Vereinfachung“ der Mehrwertsteuer 
wieder belebt hat. 
 
Sogar der Bundesrechnungshof4 hat sich vor 
kurzem mit einem umfangreichen „Bericht 
über den ermäßigten Mehrwertsteuersatz“ in 
die Debatte eingeschaltet und stellt fest, dass 
die Umsatzsteuerermäßigungen  
 
-   oftmals schwierig von Umsätzen zum vollen 
Steuersatz abzugrenzen sind, 

- einen hohen Personaleinsatz sowohl bei den 
Unternehmen als auch bei der 
Finanzverwaltung erfordern, 

- zu häufigen Steuerausfällen durch falsche 
Steuersätze führen, wobei angesichts der 
Komplexität der Steuer dies nur zum Teil auf 
vorsätzliches Handeln im Sinne 
„missbräuchlicher Steuergestaltung“ zurück-
zuführen ist, 

- eine angemessene Steuerprüfung nur durch 
einen enormen Verwaltungsaufwand zu leisten 
wäre und daher nicht stattfindet. 

Weitere Studien, etwa vom Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung, Mannheim5, 
stellen fest, dass die Mehrwertsteuer als 

Instrument der Verteilungs- und Sozialpolitik 
„wenig geeignet“ ist, weil die Ermäßigungen 
„zu wenig zielgenau“ sind. In der Tat: Die 
Kasse im Supermarkt unterscheidet nicht nach 
reich und arm. 
 
Viele Ermäßigungen sind auch offensichtlich 
unbegründet oder nicht mehr nachvollziehbar. 
Tatsächlich liest sich die Liste der 
Steuermäßigungen über weite Strecken wie ein 
skurriles Drehbuch: Trüffel werden als 
Nahrungs-mittel mit 7 % besteuert; außer sie 
sind mit Essig zubereitet, dann ist der volle 
Steuersatz von 19 % fällig. Getrocknete 
Schweineohren gelten in Deutschland als 
Hundefutter und sind voll zu besteuern; einige 
Mitgliedsländer sehen das Produkt jedoch als 
Nahrungsmittel mit dem ermäßigten Steuersatz 
an - die EU-Kommission teilt diese letztere 
Auffassung. Esel werden mit 19 % besteuert. 
Maulesel dagegen nur mit 7 %, und so weiter. 
Die Liste der Steuerermäßigungen umfasst 57 
Kategorien von Begünstigungen. 
 
Um die Komplexität des ermäßigten Steuer-
satzes für die Steuerverwaltung überhaupt 
handhabbar zu machen, hat das Bundes-
finanzministerium ein „BMF-Schreiben“ im 
Umfang von 140 Seiten heraus gegeben. 
 
Ein weiteres BMF-Schreiben, das die 
Grundlage für die Melde- und Anzeige-
pflichten sowie die Steuererklärung bei der 
Einfuhrumsatzsteuer für Unternehmen regelt, 
umfasst nochmals 52 Seiten. Hierdurch 
entsteht nicht nur in der Finanzverwaltung, 
sondern auch bei den Unternehmen ein sehr 
hoher bürokratischer Aufwand. Der Flicken-
teppich von vollen oder ermäßigten Steuer-
sätzen geht dabei oftmals quer durch alle 
Branchen, dies zeigt die Übersicht auf der 
nächsten Seite6.
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Zusätzlich gehen dem Fiskus durch Fehler bei 
Steuererklärung und Steuerveranlagung 
Einnahmen von rd. 20 Mrd. Euro verloren. Die 
sogenannte Mehrwertsteuerlücke, d.h. die 
Differenz, die sich aus Produktions- und 
Lieferstatistiken einerseits und dem 
Steueraufkommen andererseits ergibt, beträgt 
für die EU nach einer von der EU-Kommission 
in Auftrag gegeben Studie jährlich 106 Mrd. 
Euro. Auf Deutschland entfallen dabei jährlich 
annähernd 17 Milliarden Euro. In anderen EU-
Staaten bzw. „Steuerkulturen“ ist die Lücke 
noch höher. Für Griechenland wird sie von der 
EU-Kommission auf 30 % geschätzt. 
 
Nun sind diese Steuerausfälle von 17 Mrd. 
Euro nicht allein auf die Komplexität der 
Steuergesetzgebung zurückzuführen, sondern 
auch auf Steuerbetrug, der sich - insbesondere 
im grenzüberschreitenden Verkehr - das 
Abrechnungssystem der Mehrwertsteuer durch 
sogenannte „Karusselgeschäfte“ zunutze macht 
- oder indem Umsätze einfach nicht in den 
Büchern auftauchen. Diesen Betrugs-
möglichkeiten, deren Schaden für Deutschland 
auf 6 - 9 Mrd. Euro geschätzt  
wird, muss EU-weit durch andere Maßnahmen 

(z.B. das „reverse charge system“) begegnet 
werden, welche mit der Vereinfachung der 
Steuer wiederum nicht im Zusammenhang 
stehen. Auf das Konto der Komplexität gehen 
im Kontext der Steuerausfälle immerhin noch 
gut die Hälfte bzw. ca. 8 - 11 Mrd. Euro - oder 
jedenfalls mehr als 5 % des Gesamt-
aufkommens. Dies bedeutet allein für Baden-
Württemberg einen Betrag von ca. 450 Mio. 
Euro jährlich. Auch wenn die theoretische 
Lücke nicht voll geschlossen werden kann, so 
ergibt sich hier doch ein ganz erhebliches 
Potential zur Haushaltskonsolidierung im 
Einnahmebereich. 
 
Voraussetzung dafür ist eine Vereinfachung 
der Mehrwertsteuer durch eine Verein-
heitlichung des Steuersatzes. 
 
Bei rechnerischer Aufkommensneutralität 
müsste dieser einheitliche Steuersatz bei 16 
% liegen.7 
 
Hiernach sänke der bisherige volle Steuersatz 
wohingegen der heutige ermäßigte Steuersatz 
deutlich stiege. Dass der einheitliche
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aufkommensneutrale Steuersatz deutlich näher 
beim bisherigen vollen Satz liegt, ergibt sich 
daraus, dass - wie erwähnt - auf das 
Aufkommen aus dem ermäßigten Satz nur 6,5 
% des Gesamtaufkommens entfallen.

Der Gedanke einer Vereinheitlichung des 
Steuersatzes liegt also nahe, denn  
 
- die Verwaltungskosten sinken für Staat und 
Steuerpflichtige 

- das Aufkommen steigt durch die 
Schließung der „Mehrwertsteuer-Lücke“. 

 

Die Nachhaltigkeit des Aufkommens-
verlaufs der Steuer wird also wesentlich 
verbessert, ohne dass dem eine Steuererhöhung 
zugrunde liegt. 
 
Allerdings sind bei einer Vereinheitlichung des 
Steuersatzes die Verteilungswirkungen, also 
die Soziale Nachhaltigkeit zu beachten. 
Haushalte mit niedrigen Einkommen geben im 
statistischen Mittel einen höheren Anteil ihres 
Einkommens für Güter des täglichen Bedarfs 
aus. Dazu gehören insbesondere Lebensmittel, 
für die meist der ermäßigte Mehrwertsteuer-
Satz gilt. 
 
Eine Reform der Mehrwertsteuer im Sinne 
eines einheitlichen Steuersatzes kommt aus 
der Sicht von UnternehmensGrün nur mit 
einem sozialen Ausgleich für untere 
Einkommensgruppen in Frage. 
 
Um die Höhe eines Ausgleichs für Bezieher-
Innen niedriger Einkommen außerhalb der 
Umsatzsteuer zu errechnen, ist zunächst nach 
dem Anteil des Einkommens zu fragen, den 
diese Haushalte derzeit für Waren und 
Dienstleistungen ausgeben, für die der er-
mäßigte MWSt-Satz gilt. Diese Daten können 
aus Mikrozensus Erhebungen relativ gut er-
mittelt werden. Das Schaubild links gibt einen 
Vergleich zur Aufteilung der Konsumausgaben 
in die verschiedenen Mehrwertsteuersätze bei 
hohen und bei niedrigen Einkommen. 
 
Bei einem Haushaltseinkommen von bis zu 
900 Euro8 liegt der Ausgabenanteil für 
Nahrungsmittel (ermäßigter Steuersatz) bei 13 
%, der Anteil für Waren des ermäßigten 
Steuersatzes außer Nahrungsmitteln bei 6 %. 
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Der Budgetanteil mit ermäßigter Steuer beträgt 
also 19 %9. Währenddessen liegt bei diesem 
Einkommen und gesamten Konsumausgaben 
von 807 Euro der Anteil der Waren mit vollem 
Steuersatz bei 45 %. Steigt das Einkommen so 
steigt der Anteil der Waren mit vollem 
Steuersatz; der Anteil der Waren mit 
ermäßigtem Steuersatz an den Gesamtaus-

gaben sinkt dagegen. Die folgende Grafik, die 
auf den gleichen Ursprungsdaten10 beruht, 
zeigt diesen Zusammenhang. Bei der oberen 
Einkommensgruppe „5.000 - 18.000 Euro“ mit 
durchschnittlichen Konsumausgaben von 
3.998 Euro liegen die entsprechenden Anteile 
bei 14 % und 60 %.

Budgetanteile der Waren mit ermäßigtem / vollen Steuersatz in Abhängigkeit von den gesamten Konsumausgaben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Um den Sozialausgleich zu berechnen, 
betrachten wir beispielhaft die untere 
Einkommensgruppe bis zu einem Haushalts-
einkommen von 900 Euro. 
 
Müssen nun künftig für einen Anteil von 19 % 
der gesamten Konsumausgaben nicht 7 % 
sondern 16 % Umsatzsteuer (einheitlicher 
Steuersatz, siehe oben) für diese Waren 

berechnet werden, so steigen die 
entsprechenden Kosten um 16 -7 = 9 %. Diese 
Mehrbelastung bezieht sich wiederum auf 19 
% der Konsumausgaben von 807 Euro also 
0,19 x 807 = 165,30 Euro. Die Mehrbelastung 
beträgt also 9 % von 165,30 = 14,87 Euro. 
Dem steht eine Wenigerbelastung bei den 
Waren mit vollem Steuersatz von 19 - 16 = 3 
% gegenüber. Dieser Vorteil bezieht sich auf 
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Konsumausgaben von 0,45 x 807 = 391,50 
Euro. Dies ergibt eine Wenigerbelastung von 
0,03 x 391,50 = 11,47 Euro. Der Saldo von 
14,87 mehr und 11,47 weniger Steuerbelastung 
ergibt schließlich eine Mehrbelastung von 
3,40 Euro pro Monat11. 
 
Ein Sozialausgleich umfasst dann für diese 
Einkommensgruppe, zu der in der 
Bundesrepublik 6,24 Mio. Haushalte gehören, 
insgesamt ein Volumen von 
 
 12 x 3,40 x 6,24 = 254 Mio. Euro jährlich6 
 
oder 0,14 % des Gesamtaufkommens der 
Mehrwertsteuer. 
 
Der Umfang des Sozialausgleichs sollte - dies 
ist eine politische Entscheidung - über 
Haushaltseinkommen von 900 Euro hinaus 
weiter gefasst werden, insbesondere für 
Haushalte mit Kindern. Die Frage des 
Umfangs und der Finanzierung des 
Sozialausgleichs ist noch nicht abschließend 
geklärt, erscheint aber vor dem Hintergrund 
der hier angestellten, ersten Überlegungen 
lösbar. 
 
Dabei muss die Frage der Organisation und der 
Auszahlung der Ausgleichsleistung so geregelt 
werden, dass keine neue Leistungskategorie 
und kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand 
geschaffen wird. Auch dies erscheint lösbar, 
indem der Ausgleich im Rahmen von ALG II 
als Regelsatzerhöhung erfolgt. Außerhalb von 
ALG II bietet es sich an, durch einen Zuschlag 
zum Kindergeld für untere Einkommens-
gruppen einen Sozialausgleich zu schaffen. 
Dafür gibt es gerechnete Konzepte in 
Publikationen12 des DIW (Berlin), die zwar als 
Modelle zur Bekämpfung von Kinderarmut 
entwickelt wurden, hier aber durchaus für den 
Sozialausgleich verwendet werden könnten. 
 
 
 
 
 
 

Entscheidet man sich für einen  
 
neuen, allgemeinen Steuersatz von 17 % 
(bei Wegfall des ermäßigten Steuersatzes),  
 
so entstünde aus dem Steuertarif ein 
Mehraufkommen von 11 Mrd. Euro13 - dies 
wäre ein Volumen, das für einen 
Sozialausgleich mehr als auskömmlich ist. Mit 
diesem Volumen wären sogar weitere 
sozialpolitische Maßnahmen z.B. im Bereich 
der Bekämpfung der Kinderarmut möglich. 
 
Nicht zu vergessen sind hierbei die Vorteile, 
die sich zusätzlich zu diesem tariflichen 
Mehraufkommen in der Wirtschaft und bei der 
Finanzverwaltung aus der schrittweisen 
Schließung der Mehrwertsteuer-Lücke im 
Umfang von 8 -9 Mrd. Euro (siehe oben) 
ergeben. 
 
Als weiteren Beitrag zum Bürokratieabbau 
schlägt UnternehmensGrün vor, den Klein-
unternehmerfreibetrag (§ 19 UStG) von 17.500 
auf 25.000 Euro anzuheben. 
 
 
 
Eugen Schlachter  
Vorstand UnternehmensGrün 

Gottfried Härle 
Vorstand UnternehmensGrün 
 
 
 
Berlin, den 17.08.2010 
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Anhang 
 
A. Mehrwertsteuer-Sätze in der EU 
 
Hinweis: Einige Mitgliedstaaten haben mehr als zwei Steuersätze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelle: EU-Kommission 
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B. Anteile des Aufkommens innerhalb der ermäßigten Besteuerung für verschiedene 
Warengruppen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Quelle: BMF Bericht über die Anwendung der ermäßigten MWST-Satzes, Okt. 2007 
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1 Der ermäßigte Steuersatz von 7 % wurde seit 
1983 nicht angehoben. Seinerzeit betrug der 
volle Steuersatz nur 14 %. Manche reden daher 
immer noch vom „halben Steuersatz“. 
 
2 vgl. Bundesministerium der Finanzen: 
Bericht über die Anwendung des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatz, Berlin, 2007 
 
3 Zum Mitrechnen (Mrd. Euro): 0,065 x 176 = 
11,44 Aufkommen aus dem erm. Steuersatz; 
bei Anwendung des vollen Satzes darauf: 
11,44 x 19 / 7 = 31,05, Mehraufkommen: 
31,05-11,44= 19,62 
 
4 Bundesrechnungshof: Bericht nach § 99 
BHO über den ermäßigten Umsatzsteueratz, 
28. Juni 2010, 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichun
gen/sonderberichte/erm-umsatzsteuer.pdf 
 
5 ftp://ftp.zew.de/pub/zew-
docs/gutachten/Umsatzsteuerkurzfassung.pdf 
 
6 Die blau unterlegten Grafiken sind alle der 
folgenden Publikation entnommen: 
„Mehrwertsteuer, ermäßigter Satz und 
Befreiungen“, Deutsche Bank Research, 
Oktober 2009 
 
7 Zum selbst Mitrechnen: Wenn alles zum 
vollen Satz versteuert wird, ergibt sich ein 
Aufkommen von 176 + 31,05= 207,05 (vgl. 
Fußnote 3). Um 176 zu erzielen reicht dann ein 
gleichmäßiger Satz von 19 x 176 / 207,05 = 
16,15  %. Da sich je nach jährlichem 
Aufkommen die Relationen leicht verschieben 
können, gehen wir von einem gerundeten Satz 
von 16 % aus. Vgl. auch: Peffekoven, Rolf 
2010: Zur Reform der Mehrwertsteuer – 
Zurück zu einer generellen 
Konsumbesteuerung, Gutachten für die INSM, 
Link zur Pressmitteilung (Kurzfassung): 
http://www.insm.de/insm/Presse/Pressemeldun
gen/Peffekoven-16-Prozent-auf-alles.html 

8 Bei den Haushaltseinkommen bis 900 Euro 
handelt es sich größtenteils um 
Einpersonenhaushalte. 
 
9 Die zahlenmäßige Übereinstimmung des 
Budgetanteils mit dem vollen Steuersatz ist 
zufällig. 
 
10 http://www.statistik.baden-
wuerttemberg.de/VolkswPreise/EVS/EVS_Ein
nahmenAusgaben_t05.asp?a 
 
11 wir werden nachher empfehlen, den neuen 
Steuersatz eher bei 17 % anzusiedeln; dies 
erhöht den Ausgleichsbedarf für diese 
Einkommensgruppe auf 8,70 x  12 x 6,24 = 
651 Mio. Euro, stellt aber 11 Mrd Euro mehr 
Aufkommen als ein potentielles 
Ausgleichsvolumen bereit. 
 
12 Irene Becker, Richard Hauser: „Vom 
Kinderzuschlag zum Kindergeldzuschlag: Ein 
Reformvorschlag zur Bekämpfung von 
Kinderarmut“; DIW, Februar 2008 
 
13 beim aktuellen Aufkommen von 176 Mrd 
Euro ist das Mehraufkommen 176 x 17/16 -
176 = 11 Mrd. Euro 
 
 


